
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 25.04.2024

Thema Politische Grundfragen
Schlagworte Keine Einschränkung
Akteure Freiburg
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2023

01.01.65 - 01.01.23ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Gsteiger, Christian
Hirter, Hans
Rinderknecht, Matthias
Ziehli, Karel

Bevorzugte Zitierweise

Gsteiger, Christian; Hirter, Hans; Rinderknecht, Matthias; Ziehli, Karel 2024.
Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Politische Grundfragen, Freiburg, 1989 -
2020. Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 25.04.2024.

01.01.65 - 01.01.23ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Politische Grundfragen

1Verfassungsfragen

2Nationale Identität

3Staatsjubiläen

01.01.65 - 01.01.23 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

01.01.65 - 01.01.23 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Im Kanton Freiburg ist der Anlauf zu einer Totalrevision der aus dem Jahre 1857
stammenden Kantonsverfassung gescheitert. Der Grosse Rat lehnte mit 59 gegen 36
Stimmen eine von der SP unterstützte Motion ab. Die Gegner meinten, eine
Totalrevision sei nicht vordringlich und zur Lösung brennender Probleme eigneten sich
Teilrevisionen besser. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 25.02.1989
MATTHIAS RINDERKNECHT

Der freiburgische Grosse Rat hiess eine Motion für die Totalrevision der aus dem Jahre
1857 stammenden Kantonsverfassung gut. Der Regierungsrat wurde angehalten, binnen
eines Jahres einen Bericht zuhanden des Parlamentes zu erarbeiten. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 13.11.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

Am 24. September hiessen die Neuenburger Stimmberechtigten ihre totalrevidierte
Kantonsverfassung gut. Die anfangs der achtziger Jahre eingeläutete Bewegung für eine
Reform der Kantonsverfassungen wurde damit im zehnten Kanton abgeschlossen.
Neuenburg war zugleich der erste welsche Kanton, der sich in dieser Periode eine neue
Grundordnung gegeben hat. Als wesentliche materielle Neuerungen in Neuenburg sind
die Einführung des kantonalen Ausländerstimmrechts (es bestand bereits auf
kommunaler Ebene), die Abschaffung des obligatorischen Finanzreferendums (bisher
für Ausgaben von 3 Mio Fr. oder mehr) und die Einführung der Volksmotion nach dem
Vorbild des Kantons Solothurn zu erwähnen. Mit der neuen Verfassung können die
Gemeinden zudem eine Neuenburger Spezialität, die Wahl der Gemeindeexekutiven
durch das Gemeindeparlament, durch eine Volkswahl ersetzen. In Freiburg wurde am
12. März ein 130 Personen zählender Verfassungsrat gewählt. Dabei entsprachen die
parteipolitischen Kräfteverhältnisse in etwa denjenigen des Grossen Rates; immerhin
rund ein Sechstel der Sitze ging an Parteilose. Im Kanton Zürich wählten am 18. Juni die
Bürgerinnen und Bürger bei einer Beteiligung von nur gerade 22% einen Verfassungsrat.
In St. Gallen verabschiedete das Parlament die neue Verfassung; in Schaffhausen
befasste sich der Grosse Rat in erster Lesung mit den Vorschlägen der
Verfassungskommission. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.06.2000
HANS HIRTER

In den Kantonen Freiburg, Basel-Stadt, Luzern, Graubünden und Zürich gingen die
Arbeiten an den Totalrevisionen der Verfassungen weiter. In Freiburg war in dem im
Jahr 2000 eingesetzten Verfassungsrat insbesondere der Beschluss umstritten, das
bisherige strikt befolgte Prinzip der Sprachterritorien etwas aufzuweichen und entlang
der Sprachgrenzen auch gemischtsprachige Gemeinden zuzulassen. Im weiteren
stimmte der Verfassungsrat dem Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene zu. In
Basel-Stadt verzichtete der Verfassungsrat, welcher seit anfangs 2000 am Werk ist,
darauf, die bisher gültige Bestimmung, wonach eine Wiedervereinigung mit Basel-Land
anzustreben sei, in den Entwurf für die neue Kantonsverfassung aufzunehmen. Anders
als Freiburg, Basel, Zürich und die Waadt geht der Kanton Luzern bei seiner
Totalrevision der Verfassung vor. Hier soll nicht ein gewählter Verfassungsrat, sondern
eine von der Regierung ernannte und je zur Hälfte aus Vertretern der Politik und des
„Volks“ zusammengesetzte 20köpfige Kommission einen Entwurf ausarbeiten. Diese
Verfassungskommission nahm im Berichtsjahr ihre Tätigkeit auf. Die Regierung des
Kantons Graubünden legte anfangs Jahr dem Parlament ihren Entwurf für eine neue
Verfassung vor. Dieser basiert auf dem Vorentwurf einer Verfassungskommission,
welcher im Jahr 2000 in die Vernehmlassung gegeben worden war. Als besonders
umstritten erwies sich hier das Wahlsystem für das Parlament. Die
Verfassungskommission hatte ein Proporzsystem vorgeschlagen, die Regierung wollte
ein Mischsystem einführen (Majorz mit zusätzlichem Proporz in grösseren
Wahlkreisen).Die Variante Mischsystem sieht nach dem Vorbild der Wahl für den
deutschen Bundestag vor, dass ein Teil des Parlaments in Einermajorzkreisen gewählt
wird und ein Teil in diese überlagernden grösseren Proporzwahlkreisen. Das Parlament
seinerseits entschied sich für Festhalten am bisherigen Majorzsystem, beschloss aber,
dem Volk im Jahr 2003 die neue Verfassung in zwei Varianten (Beibehaltung des Majorz

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.05.2003
HANS HIRTER
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resp. Mischsystem) vorzulegen. 4

In den Kantonen Freiburg, Basel-Stadt, Luzern, Graubünden und Zürich gingen die
Arbeiten an den Totalrevisionen der Verfassungen weiter. In Graubünden wurde die
Arbeit mit der Volksabstimmung vom 18. Mai abgeschlossen. Der Souverän stimmte im
Verhältnis zwei zu eins zu. In Freiburg wurde im Frühjahr die erste von drei Lesungen
abgeschlossen und anschliessend eine Vernehmlassung durchgeführt. Im November
und Dezember hielt der Verfassungsrat die zweite Lesung ab. In Basel-Stadt
präsentierte die Redaktionskommission des Verfassungsrats nach rund dreijähriger
Arbeit einen Vorentwurf, in welchem die Resultate der Diskussionen und Beschlüsse in
den Kommissionen und im Rat strukturiert zusammengefasst wurden. Dieser wurde ab
Mai in einer ersten Lesung beraten und anschliessend in eine breite Vernehmlassung
gegeben. In Zürich, wo man ähnlich vorgeht wie in Basel, lag der Rohentwurf im Februar
vor, und die erste Lesung begann im Mai. Anschliessend wurde ebenfalls eine breite
Vernehmlassung durchgeführt. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 12.11.2003
HANS HIRTER

In Freiburg hiess das Volk am 16. Mai mit einer Mehrheit von gut 58% die neue
Kantonsverfassung gut. Als wichtigste Neuerungen brachte sie die Einführung des
kommunalen Ausländerstimmrechts, die rechtliche Anerkennung von
gleichgeschlechtlichen Paaren sowie die Schaffung einer kantonalen
Mutterschaftsversicherung. Für eine Ablehnung hatten die SVP, die FDP sowie eine
Gruppe zur Verteidigung der französischen Sprache plädiert; die beiden ersteren, weil
die Verfassung dem Staat zu viele nicht finanzierbare Aufgaben aufbürde, letztere, weil
sie Gemeinden mit einer beträchtlichen angestammten anderssprachigen Minderheit
(wie z.B. der Stadt Freiburg) das Recht einräumt, sich zur zweisprachigen Gemeinde zu
erklären. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 16.05.2004
HANS HIRTER

Die Bundesversammlung genehmigte eine Reihe von Revisionen von kantonalen
Verfassungen, darunter – neben der oben erwähnten zürcherischen – auch die
Totalrevision derjenigen des Kantons Freiburg. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2005
HANS HIRTER

Nationale Identität

Du 26 au 28 août 2016 a eu lieu la traditionnelle Fête Fédérale de Lutte et des jeux
alpestres à Estavayer-le-Lac dans le canton de Fribourg. Cette manifestation, organisée
tous les trois ans, et faisant un crochet par la Romandie tous les 15 ans, a attiré un
nombre impressionnant de spectateurs - 250'000 personnes, dans un stade pouvant
en accueillir plus de 50'000 - faisant de celle-ci la plus grande manifestation sportive
de Suisse. Cet événement, faut-il le rappeler, attire majoritairement la population
Suisse-Allemande. En effet, la lutte suisse ne soulève, en Romandie, de loin pas la
même ferveur qu'en Suisse-Allemande, créant, selon certains commentaires, un "lutte à
la culotte-Graben". Il faut remonter à 1943 pour retrouver un lutteur francophone
vainqueur de cette compétition. Les lutteurs d'outre Sarine sont, quant à eux, auréolés
d'une gloire digne des plus grands sportifs, et c'est l'un d'eux, le bernois Matthias
Glarner, qui est reparti pour cette édition, avec la couronne fédérale ainsi qu'avec le
taureau réservé au vainqueur, Mazot de Cremo. 
A côté de la lutte, deux autres compétitons ont eu lieu: le jeter de la pierre
d'Unspunnen et le Hornuss, deux disciplines également moins connues chez les
francophones. 
Pourtant, le passage de la Fête Fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres en
Romandie est l'occasion pour ces deux régions linguistiques de vivre un moment de
convivialité, offrant la possibilité aux romands d'être au contact de ces traditions plus
présentes en suisse alémanique. En cela, il est intéressant de se rappeler que le lancer
de la pierre d'Unspunnen trouve son origine dans une volonté de réunification, entre
l'Oberland bernois et la ville de Bern, en 1805. 8

ANDERES
DATUM: 26.08.2016
KAREL ZIEHLI
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Staatsjubiläen

Aufgrund der Corona-Pandemie und den zu deren Eindämmung getroffenen
Massnahmen konnte der Nationalfeiertag am 1. August 2020 vielerorts entweder gar
nicht oder nur unter Einhaltung einschränkender Auflagen stattfinden. Insbesondere
das Verbot von Veranstaltungen mit über 1'000 Personen machte es sowohl in
städtischen als auch in ländlichen Gebieten schwierig, Festivitäten durchzuführen. In
vielen Gemeinden mussten die Feiern abgesagt werden, nicht wenige, meist kleine
Gemeinden, hielten aber auch an ihren teils originellen Durchführungsplänen fest –
unter Einhaltung bestimmter Sicherheitsbedingungen (Abstandsregeln,
Teilnahmebeschränkung und -registrierung, Hygieneregeln). Trotz dieser kleineren
Feiern befürchtete der «Blick» im Vorfeld, dass der Erste August zu einem Ersten
«AuFrust» verkommen könnte, seien doch die grösseren Bundesfeiern alle abgesagt
worden – sogar jene auf dem Rütli, meinte die Zeitung vermeintlich. Tatsächlich fand
die Rütli-Feier aber statt.

Und so wurde schliesslich der Nationalfeiertag in Coronazeiten begangen: In grösseren
Städten wie Basel war laut der Basler Zeitung bereits im Mai klar, dass die übliche
Bundesfeier mit Feuerwerk am Rhein nicht stattfinden würde, da die Obergrenze von
1'000 Personen rasch überschritten und das Rückverfolgen von Ansteckungsketten
kaum möglich gewesen wäre. Nach anfänglichen Erwartungen, dass zumindest im
Landkanton die Feiern beibehalten würden, zerstreuten sich im Juni auch dort die
Hoffnungen: «Ein Jahr ohne Bundesfeier im Baselbiet» titelte die Basler Zeitung. Doch
so schlimm sollte es nicht kommen: Schweizweit, auch in Basel-Landschaft, gab es
Gemeinden, die ihre Bundesfeiern unter Einhaltung der vorgesehenen
Schutzmassnahmen durchführen konnten. Wie das St. Galler Tagblatt berichtete, waren
es in der Ostschweiz immerhin «gut zwei Dutzend» Gemeinden, welche eine
Durchführung planten: So liess auch die St. Gallische Gemeinde Muolen verlauten, der 1.
August finde statt – «ob Coronavirus oder nicht» –, denn das Bedürfnis der
Bevölkerung, sich auszutauschen, sei gross, weshalb man ein Apéro durchführen wollte,
zitierte die Zeitung den Muolener Gemeindepräsident Bernhard Keller (SG, cvp). Im
aargauischen Baden gab es laut der Aargauer Zeitung zwar keine Feier, doch offerierte
die Stadt der Bevölkerung eine Wurst und einen Lampion zum Mitnehmen, damit die
Badener zu Hause feiern konnten. Auch in den Gemeinden Estavayer und Murten (FR)
führte man eine Feier durch, verzichtete jedoch auf das normalerweise stattfindende
Feuer, damit nicht unnötig Touristen angezogen wurden, so «Le Temps». Einige
Gemeinden, etwa die Genfer Gemeinde Puplinge, setzten laut der «Tribune de Genève»
auf dezentrale Feiern, also Feiern, die auf mehrere Standorte verteilt wurden, damit
grössere Ansammlungen vermieden werden konnten. In Bellinzona (TI) fand die Feier
mit Innenminister Alain Berset und Risotto statt, allerdings war eine Teilnahme nur auf
Anmeldung möglich, wie der «Corriere del Ticino» berichtete. Im Appenzell zierte auch
dieses Jahr die 700 Kilogramm schwere Schweizerfahne das Antlitz des Säntis, wegen
drohendem Unwetter allerdings nur wenige Stunden.

Und schliesslich wurde auch auf dem Rütli gefeiert, wenn auch in vergleichsweise
kleinem Ausmass und unter Ausschluss der Öffentlichkeit: Bundespräsidentin
Simonetta Sommaruga ehrte in einer Ansprache vor 200 geladenen Personen insgesamt
54 stellvertretend für die ganze Schweiz gewählte «Helden und Heldinnen» des Alltags.
Wie der Sonntags-Blick nach der Feier berichtete, wurde dabei, ganz im Zeichen der
Pandemie, jenen Schweizerinnen und Schweizern gedankt, welche dabei halfen, die
Krise zu bewältigen: Gesundheits-, Verkaufs- oder Bildungspersonal,
Buschauffeurinnen und -chauffeure ebenso wie hilfsbereite Nachbarinnen und
Nachbarn. Diese hätten gezeigt, dass die Schweiz «verhäbt», zitierte die Zeitung die
Bundespräsidentin. 9

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.08.2020
CHRISTIAN GSTEIGER

1) Lib., 25.2.89.
2) Lib., 13.11.92.
3) FR: Lib. 14.3.00. ZH: TA, 19.6.00.27; QJ, 7.9.00; Express, 25.9.00.
4) BaZ, 25.2.02; BüZ, 18.1. und 27.11.02; NZZ, 11.10.02; NLZ, 19.1., 5.4. und 1.5.02; NZZ, 7.1.02; Lib., 25.1. und 25.4.02
5) BaZ, 26.1., 6.5., 30.5. und 30.10.03.; BüZ, 19.5.03; LT, 24.3. und 12.11.03; Lib., 12.4. und 13.12.03.; NZZ, 7.2. und 9.5.03; TA,
2.5., 27.6. und 10.7.03.
6) Lib., 13.1., 17.1. und 21.1.04.; Lib., 3.4., 5.5. und 17.5.04; TA, 7.5.04.; Ambros Lüthi, „Die Sprachenfrage in der Verfassung des
Kantons Freiburg“, in LeGes, 2004, Nr. 2, S. 65-91.
7) AB SR, 2005, S. 538; AB NR, 2005, S. 771; BBI, I, 2005, S.4245
8) 24H, 5.8.16; LMD, 24.8.16
9) BLZ, BaZ, 5.5.20; CdT, 3.6.20; BaZ, 25.6.20; Blick, 1.7.20; APZ, 6.7.20; BLZ, SGT, 7.7.20; CdT, 14.7.20; SGT, 15.7.20; BaZ,
20.7.20; CdT, 22.7.20; AZ, Lib, 27.7.20; BLZ, TG, 28.7.20; SGT, 29.7.20; AZ, LZ, Lib, WW, 30.7.20; 24H, AZ, BaZ, NZZ, 31.7.20;
So-Bli, SoZ, 2.8.20; AZ, BLZ, BaZ, CdT, LZ, Lib, NWZ, SGT, TA, TG, 3.8.20

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.23 3


